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Kleine Anfrage zur kurzfristigen schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 2 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage der Abgeordneten André Bock und Uwe Schünemann (CDU) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport namens der Landesregierung  

Spätaussiedler aus Russland 

Anfrage der Abgeordneten André Bock und Uwe Schünemann (CDU), eingegangen am 21.02.2023 
- Drs. 19/631 
an die Staatskanzlei übersandt am 22.02.2023 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport namens der Landesregierung 
vom 08.03.2023 

 

Vorbemerkung der Abgeordneten 

Seit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ist die Einreise nach Russ-
land bzw. die Ausreise erheblich erschwert. Dies betrifft auch Personen deutscher Volkszugehörig-
keit, die ihren Wohnsitz in Russland haben und nach dem Bundesvertriebenengesetz ihre Anerken-
nung als Spätaussiedler erlangen und damit automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten 
können. 

 

Vorbemerkung der Landesregierung 

Die Aufnahme der Personen, die wegen ihrer deutschen Volkszugehörigkeit auch heute noch von 
den Folgen des Zweiten Weltkrieges und seinen Nachwirkungen betroffen sind, ist im Bundesvertrie-
benengesetz (BVFG) geregelt. 

Seit Inkrafttreten des Aussiedleraufnahmegesetzes am 1. Juli 1990 müssen Aussiedler bzw. Spät-
aussiedler vor ihrer Ausreise nach Deutschland noch vom Herkunftsgebiet aus ein förmliches Auf-
nahmeverfahren durchführen (für Antragstellerinnen und Antragssteller aus der Ukraine bestehen 
zurzeit Sonderregelungen). Aufnahme- und Verteilverfahren obliegen dem Bundesverwaltungsamt 
(BVA). Die Verteilung von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern sowie deren miteinreisenden 
Familienangehörigen erfolgt nach § 8 BVFG. Soweit landesrechtlich nicht gesondert geregelt, kön-
nen Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler seit Wegfall des Wohnortzuweisungsgesetzes 
(WoZuG) ihren Wohnort im Bundesgebiet frei und ohne sozialrechtliche Nachteile wählen. Ungeach-
tet dessen erfolgt weiterhin eine Verteilung der neu einreisenden Personen auf die Bundesländer, 
die das BVA nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel vornimmt. 

Niedersachsen hat seit Wegfall des WoZuG keine gesonderte Verteilungsregelung für Spätaussied-
lerinnen und Spätaussiedler sowie deren miteinreisende Familienangehörige getroffen.  

Gemäß § 4 Nr. 6 der Allgemeinen Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur 
Ausführung von Bundesrecht (AllgZustVO-Kom) vom 14. Dezember 2004, zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 16. Dezember 2022 (Nds. GVBl. S. 752), sind die Gemeinden für die Aufnahme von 
Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern und deren Ehegatten und Abkömmlingen zuständig, die 
vom Bund auf das Land Niedersachsen nach § 8 BVFG verteilt sind. 
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1. Wie viele Anerkennungsverfahren als Spätaussiedler aus Russland hat es in den Jahren 
2020, 2021 und 2022 bundesweit gegeben, und wie viele dieser Spätaussiedler haben 
ihren Wohnsitz in Niedersachsen genommen? 

Die Anzahl der Anerkennungsverfahren als Spätaussiedler aus Russland bundesweit sowie die An-
zahl der vom Bund den Ländern zugewiesenen Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler werden von 
dem für das Aufnahme- und Verteilverfahren zuständigen BVA veröffentlicht und können unter 
www.bva.bund.de abgerufen werden. Nachstehende BVA-Tabellen enthalten die dort für 2020, 2021 
und 2022 ermittelten Werte: 

 

 

 

 

http://www.bva.bund.de/
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Der im Zeitpunkt der Antworterstellung in vorstehender Tabelle noch fehlende Wert für Dezember 
2022 wird auf Nachfrage vom BVA mit 6 086 Personen angegeben. Somit wurden in 2022 insgesamt 
11 705 positive Bescheide erteilt. Eine nach Ländern gegliederte Darstellung ist nicht verfügbar.  

Zahlen zur Wohnsitzname von Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern in Niedersachsen werden 
nicht erhoben.  

 

 

 

Die Ergebnisse für das Berichtsjahr 2022 werden dem LSN nach derzeitigem Stand zum 01.04.2023 
zur Verfügung stehen. 
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2. Welche Maßnahmen ergreift die Landesregierung, um Personen, die sich noch in Russ-
land aufhalten und ihre Anerkennung als Spätaussiedler betreiben können, gezielt zu 
unterstützen? 

Das Bundesministerium des Innern und für Heimat betreut die in den Herkunftsgebieten der Aussied-
ler verbliebenen Deutschen und koordiniert die Maßnahmen der Hilfepolitik für die deutschen Min-
derheiten. Auch das Auswärtige Amt leistet Deutschen im Ausland Hilfe, beispielsweise zur Pflege 
kultureller Beziehungen. 

Das für das Spätaussiedler-Aufnahme- und -Anerkennungsverfahren zuständige BVA informiert auf 
seiner Internetseite (www.bva.bund.de) zu Fragen der Aufnahme und Anerkennung. Noch in den 
Herkunftsgebieten aufhältige Menschen können hierzu Merkblätter (auch in den dortigen Landes-
sprachen) sowie persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail erhalten.  

 

3. Sind der Landesregierung Bestrebungen der Bundesinnenministerin bekannt, die darauf 
abzielen, das Anerkennungsverfahren nach dem Bundesvertriebenengesetzt für poten-
zielle Spätaussiedler aus Russland zu beschränken oder gar auszusetzen oder abzu-
schaffen? 

Nein. 

(Verteilt am 13.03.2023) 

http://www.bva.bund.de/

	Drucksache 19/812
	Kleine Anfrage zur kurzfristigen schriftlichen Beantwortung gemäß § 46 Abs. 2 GO LT mit Antwort der Landesregierung
	Spätaussiedler aus Russland
	Anfrage der Abgeordneten André Bock und Uwe Schünemann (CDU), eingegangen am 21.02.2023 - Drs. 19/631 an die Staatskanzlei übersandt am 22.02.2023
	Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport namens der Landesregierung vom 08.03.2023

